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Förderung der regionalen Zusammenarbeit und Vernetzung zu nutzen und auf der Grundlage 

des bereits Erreichten Wohlstand in Afghanistan herbeizuführen, Partnerschaften bei der 

Vernetzung zu fördern, auf der Grundlage von Transparenz, Offenheit und Inklusivität, ge-

meinsame Bemühungen zur Verstärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zu begrüßen 

und gemeinsame Wirtschaftsentwicklungsziele in der gesamten Region zu fördern;  

 e) mit Unterstützung des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für Men-

schenrechte weiter mit der Regierung Afghanistans, der Unabhängigen Menschenrechts-

kommission Afghanistans und der Zivilgesellschaft beim Schutz und bei der Förderung der 

Menschenrechte zusammenzuarbeiten und ihre Kapazitäten zu stärken sowie mit der Regie-

rung Afghanistans und den relevanten internationalen und lokalen nichtstaatlichen Organi-

sationen zusammenzuarbeiten, um die Situation der Zivilbevölkerung zu beobachten, die 

Maßnahmen zur Gewährleistung ihres Schutzes zu koordinieren, Haftorte und die Behand-

lung von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, zu beobachten, Rechenschaft zu fördern 

und in enger Konsultation mit der Regierung Afghanistans die beteiligten Parteien bei der 

Schaffung und Umsetzung der justiziellen und nichtjustiziellen Verfahren zur Aufarbeitung 

umfangreicher Menschenrechtsverletzungen und -übergriffe  sowie internationaler Verbre-

chen und zu ihrer Verhinderung in der Zukunft zu beraten und bei der vollständigen Durch-

führung der die Grundfreiheiten und die Menschenrechte betreffenden Bestimmungen der 

afghanischen Verfassung und der völkerrechtlichen Verträge, deren Vertragsstaat Afghani-

stan ist, behilflich zu sein, insbesondere derjenigen betreffend den vollen Genuss der Men-

schenrechte durch Frauen, namentlich des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau;  

 f) in Anbetracht ihrer Bedeutung die Gleichstellung der Geschlechter und die Stär-

kung der Frauen und Mädchen, ihre Bildung, ihre Menschenrechte sowie die volle, sichere, 

gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe, Einbindung und Führungsverantwor-

tung von Frauen in Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen, einschließlich bei Friedens-

gesprächen und umfassenden Friedenskonsolidierungsstrategien auf nationaler und subnatio-

naler Ebene, zu unterstützen, die Regierung Afghanistans und die internationale Gemein-

schaft aufzufordern, den Nationalen Aktionsplan für die Durchführung der Resolution 1325 

(2000) vollständig umzusetzen und zu finanzieren und sicherzustellen, dass Zivilpersonen, 

insbesondere die Frauen, Mädchen und Vertriebenen, geschützt sind, einschließlich vor se-

xueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, und dass diejenigen, die solche Gewalt- und 

Missbrauchshandlungen begehen, zur Verantwortung gezogen werden; 

 g) Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern weiter zu melden 

und die Anstrengungen zum verstärkten Schutz der von bewaffneten Konflikten betroffenen 

Kinder weiter zu unterstützen, darunter gemeinsame Maßnahmen mit der Regierung Afgha-

nistans zur vollständigen Umsetzung des Aktionsplans und des Fahrplans; 

 h) sich nach Bedarf mit der zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation 

(NATO) und der Regierung Afghanistans vereinbarten Mission ohne Kampfauftrag „Reso-

lute Support“ sowie mit dem Hohen Zivilen Beauftragten der NATO eng abzustimmen und 

mit ihnen zusammenzuarbeiten;    

 6. betont, wie entscheidend wichtig eine anhaltende und ausreichende Präsenz der 

UNAMA und anderer Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen in den 

Provinzen auf der Grundlage der einheitlichen Präsenz der Vereinten Nationen und in enger 

Konsultation und Koordinierung mit der Regierung Afghanistans und zur Unterstützung ih-

rer Prioritäten ist;   

 7. fordert die UNAMA und den Sonderbeauftragten auf, sich noch stärker darum 

zu bemühen, mehr Kohärenz, Koordinierung und Effizienz unter den zuständigen Organi-

sationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen in Afghanistan herbeizuführen, 

https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)


S/RES/2489 (2019) 
 

 

19-15931 4/4 

 


